
Thema 3 – Rechtliche 
Rahmenbedingungen 
Zusammenfassung für den Theorieunterricht 

1. Führerschein & Fahrerlaubnis 
●​ Fahrerlaubnis: Die staatliche Genehmigung, ein Kraftfahrzeug zu führen. 
●​ Führerschein: Das Dokument (die Karte), das die Erlaubnis nachweist. 

Klasse B (PKW) 
●​ Umfang: Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg zulässige Gesamtmasse (zGM). 
●​ Personen: Max. 8 Personen + Fahrer (insgesamt 9). 
●​ Eingeschlossene Klassen: AM (Moped), L (Traktor). 

Besonderheiten 
●​ BF17 (Begleitetes Fahren ab 17): 

○​ Fahren nur mit eingetragener Begleitperson. 
○​ Begleiter: Mind. 30 Jahre alt, 5 Jahre Führerschein (Kl. B), max. 1 Punkt. 
○​ Gilt nur in Deutschland und Österreich. 

●​ Schlüsselzahl 197 (Automatik-Regelung): 
○​ Ausbildung auf Automatik UND Schaltung. 
○​ Prüfung auf Automatik. 
○​ Ergebnis: Keine Einschränkung (darf Schalt- und Automatikwagen fahren). 

2. Die Probezeit 
Die Probezeit dauert regulär 2 Jahre. Sie dient der Bewährung des Fahranfängers. 

Verstöße 
●​ Kategorie A (Schwerwiegend): 1 Verstoß führt zu Maßnahmen. 

○​ Beispiele: Vorfahrt missachtet, Rote Ampel, Unfallflucht, >21 km/h zu schnell, 
Überholverbot missachtet. 

●​ Kategorie B (Weniger schwerwiegend): 2 Verstöße führen zu Maßnahmen. 
○​ Beispiele: Handy am Steuer (ohne Gefährdung), HU-Termin >8 Monate überzogen, 

abgefahrene Reifen. 

Maßnahmen (beim 1. A-Verstoß oder 2. B-Verstoß) 
1.​ Anordnung eines Aufbauseminars (ASF). 
2.​ Verlängerung der Probezeit auf insgesamt 4 Jahre. 
3.​ Wichtig: Wird das Seminar nicht besucht, wird die Fahrerlaubnis entzogen! 



3. Dokumente & Mitführpflichten 
Dokument Bezeichnung Regelung 

Führerschein Nachweis der Erlaubnis Original mitführen! 

Fahrzeugschein Zulassungsbescheinigung 
Teil I 

Original mitführen! 

Fahrzeugbrief Zulassungsbescheinigung 
Teil II 

Zuhause sicher lagern 
(Eigentumsnachweis)! 

ABE Allg. Betriebserlaubnis Mitführen (bei 
Zubehörteilen wie Felgen 
etc.) 

4. Fahrzeugtechnik & Zulassung 
Hauptuntersuchung (HU / "TÜV") 
●​ Intervalle: Neuwagen nach 36 Monaten, danach alle 24 Monate. 
●​ Plakette lesen: 

○​ Zahl oben (12 Uhr): Der Fälligkeitsmonat. 
○​ Farbe: Das Fälligkeitsjahr. 

●​ Überziehen: Ist eine Ordnungswidrigkeit (ab 8 Monaten sogar ein B-Verstoß). 

Betriebserlaubnis (BE) 
Die BE erlischt, wenn man am Fahrzeug etwas verändert, wodurch: 

1.​ Die Fahrzeugart geändert wird. 
2.​ Eine Gefährdung anderer zu erwarten ist. 
3.​ Das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird. 
●​ Folge: Bußgeld, Punkte und Verlust des Versicherungsschutzes! 

Reifen & Ladung 
●​ Mindestprofiltiefe: 1,6 mm (Empfehlung: 3-4 mm). 
●​ Winterreifenpflicht: "Situativ" (bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte). 
●​ Ladung: Darf max. 2,55 m breit und 4,00 m hoch sein. 
●​ Überstand hinten: Ab 1 Meter Überstand muss eine rote Fahne (30x30cm) angebracht 

werden. 

 



5. Versicherung 
Ein zugelassenes Fahrzeug benötigt zwingend eine Versicherung. 

1. Kfz-Haftpflichtversicherung (PFLICHT) 
●​ Bezahlt die Schäden, die du anderen zufügst. 
●​ Zahlt nicht deine eigenen Schäden am Auto. 
●​ Regress: Bei Trunkenheit oder Fahrerflucht zahlt die Versicherung dem Opfer, holt sich 

aber bis zu 5.000 € vom Fahrer zurück. 

2. Kaskoversicherung (FREIWILLIG) 
●​ Teilkasko: Zahlt bei Diebstahl, Wildunfällen, Glasbruch, Brand, Sturm/Hagel. 
●​ Vollkasko: Zahlt zusätzlich bei Vandalismus (Zerkratzen) und selbstverschuldeten 

Unfällen am eigenen Fahrzeug. 

Viel Erfolg beim Lernen! 
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